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A) SATZUNGEN, VERORDNUNGEN UND 
 BEKANNTMACHUNGEN 
 DER REGION HANNOVER UND DER
 LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

 Region Hannover

 – – –

 Landeshauptstadt Hannover

 – – –

B)  SATZUNGEN  UND  BEKANNTMACHUNGEN 
DER  STÄDTE  UND  GEMEINDEN

 1. Stadt Lehrte

 Bebauungsplan Nr. 08/24 „Kirchlahe - Süd“ in Sie-
vershausen mit örtlicher Bauvorschrift

 Beschluss über den Bebauungsplan gemäß § 10 
Baugesetzbuch ( BauGB )

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 Abs. 1 BauGB, des § 84 
der Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Nie-
dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der je-
weils z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lehrte 
in seiner Sitzung am 22.07.2015 den Bebauungsplan Nr. 
08/24 „Kirchlahe - Süd“ in Sievershausen mit örtlicher 
Bauvorschrift als Satzung und die Begründung beschlos-
sen.
Die Begrenzung des Bebauungsplangebietes einschl. seine 
Lage im Stadtgebiet Lehrte ergibt sich aus dem dargestell-
ten Übersichtsplan.

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 
08/24 „Kirchlahe - Süd“ in Sievershausen mit örtlicher 
Bauvorschrift mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplan und die dazugehörige Begründung 
wird im Fachdienst Stadtplanung der Stadt Lehrte, Rat-
hausplatz 1, 31275 Lehrte zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der 
örtlichen Bauvorschrift wird auf Verlangen während der 
Sprechzeiten der Verwaltung Auskunft gegeben.
Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB eine beachtliche 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 
Satz 2 BauGB bezeichneten Vorschriften sowie Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Lehrte geltend gemacht worden sind. Auf die Vor-
schriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB 
über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hingewiesen.

Lehrte, den 11.08.2015

Stadt Lehrte
Der Bürgermeister

Sidortschuk
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C) SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN
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